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1. Geltung der Allgemeinen Verkaufsbedingungen 

1.1 Anwendungsbereich der AGB 

Für alle Geschäfte zwischen der all4sps AG («AL4SPS») und Kunden von all4sps AG («Kunden») 

gelten diese AGB, sofern der Kunde Unternehmer ist gemäss OR. 

1.2 Abweichende Bedingungen des Kunden 

Allgemeine Geschäftsbedingungen oder vergleichbare allgemeine Vertragsbedingungen des 

Kunden oder Dritter finden nur dann Anwendung, wenn all4sps AG ihrer Anwendung schriftlich 

zustimmt. 

 

2. Kauf 

Mit dem Kauf der angebotenen Vertragsprodukte auf eBay oder in unserem Webshop 

www.all4sps.com akzeptieren Sie ausschliesslich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

sowie die nachfolgenden Richtlinien. 

 

Nach Abschluss des Kaufs erhalten Sie automatisch eine E-Mail an die von Ihnen hinterlegte Adresse. 

In dieser E-Mail werden Sie aufgefordert, Ihre Kontaktdaten zu überprüfen bzw. zu aktualisieren. 

Zudem erhalten Sie darin Informationen zum Versand- und Zollprozess. 

 

Werden diese zwingend erforderlichen Angaben nicht innerhalb von 5 Stunden nach dem Kauf 

aktualisiert, wird der Artikel, an die bei eBay oder im Webshop hinterlegte Adresse versendet. 

Nach erfolgtem Versand lehnen wir jegliche Haftung oder Supportleistungen gemäss unseren AGB ab, 

insbesondere bei: 

 

• Zustellproblemen 

• Rücknahmen aufgrund von Zoll- oder Einfuhrproblemen 

• Weigerung zur Bezahlung gesetzlicher Mehrwertsteuer im Einfuhrland 

• nachträglichen Rechnungsänderungen 

 

Der Versand erfolgt grundsätzlich am selben Werktag, sofern die erforderlichen Daten und die 

Zahlung bis 14:00 Uhr (CET/MEZ) bei uns eingehen. Diese können auf unserer Webseite 

www.all4sps.com 

eingesehen werden. 

Nach erfolgter Zahlung und Bestätigung Ihrer Daten erhalten Sie unsere Auftragsbestätigung inklusive 

AGB und Rückgaberichtlinien. 

Es finden ausschliesslich die AGB und Rückgaberichtlinien der ALL4SPS AG (Schweiz) Anwendung. 

 

3. Preisliste | Angebot | Vertragsschluss | Angaben | Aufrechnung 

3.1 Bindungsfrist des Angebots 

Gibt der Kunde eine Bestellung für Waren, Werke oder Dienstleistungen («Produkte») ab oder sendet 

er Produkte zur Reparatur und/oder Wartung an die ALL4SPS AG (jeweils ein «Angebot»), so bleibt 

der Kunde drei Wochen an dieses Angebot gebunden. 

Sofern die ALL4SPS AG das Angebot nicht vorher durch Ausführung der Reparatur, Austausch der 

Ware oder Versand einer Ersatzware annimmt, kommt der Vertrag nach Ablauf von drei Wochen 

gemäss dem Angebot des Kunden zustande. 

 

3.2 Annahme des Angebots im Onlineshop 

Gibt der Kunde über den Online-Katalog oder den Onlineshop der ALL4SPS AG ein Angebot ab, gilt 

dieses mit der Übersendung einer Bestätigung per E-Mail als von der ALL4SPS AG angenommen. 

3.3 Unverbindlichkeit von Medienangaben 

Angaben in Print- oder Digitalmedien stellen kein verbindliches Angebot seitens der ALL4SPS AG dar. 

  

http://www.all4sps.com/
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3.4 Preisangebe und Währung 

Alle zwischen der ALL4SPS AG und dem Kunden vereinbarten Preise sind Nettopreise in CHF 

(ausser für Kunden mit Sitz in der Europäischen Union – in diesem Fall in EUR – sowie für Kunden in 

den USA in USD). 

Für alle anderen Länder gelten die Preise ausschliesslich in CHF. 

Zusätzlich werden – sofern anwendbar – die gesetzliche Mehrwertsteuer, Verpackungs-, Versand-, 

Zoll-, Transportversicherungs-, Gebühren- und sonstige Abgabenkosten erhoben. 

 

3.5 Aufrechnung durch den Kunden 

Der Kunde ist nur dann zur Aufrechnung berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt, unbestritten oder von der ALL4SPS AG schriftlich anerkannt wurden. 

 

4. Preise 

Alle Preise verstehen sich netto, d. h. exklusive der gesetzlichen Schweizer Mehrwertsteuer (MWST). 

Zusätzliche Kosten wie Verpackung, Versand, Zollabgaben, Transportversicherung oder sonstige 

Gebühren werden – sofern anwendbar – gesondert in Rechnung gestellt. 

 

5. Exportkontrolle und Missbrauchsrichtlinie 

5.1 Exportkontrollbestimmungen 

Der Kunde ist verpflichtet, bei jeder Weitergabe von Lieferungen oder Leistungen der ALL4SPS AG – 

einschliesslich Hardware, Software, Technologie sowie zugehöriger Dokumentation,  

unabhängig von der Art der Bereitstellung – an Dritte, die jeweils anwendbaren nationalen und 

internationalen (Re-)Exportkontrollvorschriften einzuhalten. 

 

Dies gilt insbesondere für die Exportkontrollvorschriften der Schweiz, Deutschlands, der Europäischen 

Union sowie der Vereinigten Staaten von Amerika. 

 

Sofern für Exportkontrollprüfungen durch Behörden oder durch die ALL4SPS AG erforderlich, 

verpflichtet sich der Kunde, auf entsprechende Aufforderung unverzüglich sämtliche relevanten 

Informationen über den Endempfänger, den Endverbleib und den Verwendungszweck der Lieferungen 

sowie allfällige Exportbeschränkungen bereitzustellen. 

 

Erfolgt keine ausdrückliche Angabe des Endempfängers oder Endverbleibs durch den Kunden, gilt der 

Kunde selbst als Endverwender der gelieferten Ware. 

 

Der Kunde stellt die ALL4SPS AG von sämtlichen Ansprüchen, Schäden und Aufwendungen frei, die 

aufgrund der Nichtbeachtung der vorgenannten  

exportkontrollrechtlichen Verpflichtungen durch den Kunden von Behörden oder Dritten gegenüber der 

ALL4SPS AG geltend gemacht werden. 

 

5.2 Null-Toleranz-Strategie bei Fake-Käufen 

Die ALL4SPS AG verfolgt eine Null-Toleranz-Strategie gegenüber sogenannten Fake-Käufern sowie 

gegenüber Käufern, die Garantien oder Rückgaberechte missbräuchlich in Anspruch nehmen. 

 

Jeder nachweisliche Missbrauch führt zur sofortigen und dauerhaften Sperrung des betreffenden 

Käufers sowohl auf eBay als auch im internen System der ALL4SPS AG. 
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6. Untersuchung, Reparaturfähigkeit und Rücksendung von Waren 

6.1 Kosten bei nicht reparaturfähiger Ware 

Stellt die ALL4SPS AG nach Eingang der vom Kunden eingesandten Ware fest, dass diese nicht 

reparaturfähig ist, ist der Kunde verpflichtet, der ALL4SPS AG die für die Untersuchung und Prüfung 

der Ware angefallenen Kosten zu vergüten. 

 

6.2 Ablehnung des Angebots und Entsorgung 

Sendet der Kunde Ware an die ALL4SPS AG und 

(i) lehnt die ALL4SPS AG das Angebot ab, 

(ii) liegt kein gültiges Angebot des Kunden vor, oder 

(iii) ist die Ware nicht reparaturfähig, 

so wird die ALL4SPS AG den Kunden entsprechend schriftlich informieren. 

 

Erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach dieser Mitteilung keine schriftliche Aufforderung des Kunden zur 

Rücksendung der Ware, ist die ALL4SPS AG berechtigt, die Ware ordnungsgemäss zu entsorgen. 

 

6.3 Kosten bei abgelehntem Reparaturangebot 

Ist die eingesandte Ware reparaturfähig, erstellt die ALL4SPS AG ein Reparaturangebot. 

Lehnt der Kunde dieses Angebot ab, ist er verpflichtet, die bis zu diesem Zeitpunkt angefallenen 

Überprüfungs- und Diagnosekosten zu bezahlen. 

 

Diese Kosten entstehen bereits mit der Einsendung der Ware, unabhängig davon, ob das 

Reparaturangebot später angenommen oder abgelehnt wird. 

 

6.4 Rücksendung und RMA-Verfahren 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für Untersuchungen und Prüfungen im Rahmen von 

Rücksende- oder Garantiefällen. 

 

Wird im Rahmen der Prüfung festgestellt, dass kein Garantiefall vorliegt, ist der Kunde verpflichtet, die 

für die erbrachte Dienstleistung entstandenen Prüf- und Bearbeitungskosten zu übernehmen. 

 

Rücksendungen dürfen nur erfolgen, wenn der Kunde vorgängig schriftlich von der ALL4SPS AG dazu 

aufgefordert oder autorisiert wurde. 

Vor jeder Rücksendung ist das auf der Webseite verfügbare RMA-Formular www.all4sps.com/rma 

vollständig auszufüllen und von der ALL4SPS AG zu bestätigen. 

 

Rücksendungen, die ohne vorgängige schriftliche Autorisierung oder ohne bestätigtes RMA-Formular 

erfolgen, werden unbearbeitet und auf Kosten des Käufers an diesen zurückgesendet. 

 

7. Lieferung | Gefahrenübergang | Austauschlieferung 

7.1 Lieferung und Lieferverzug 

Die Lieferung der Ware erfolgt zum vereinbarten Liefertermin («Liefertermin»). Teillieferungen sind 

zulässig, sofern sie für eine der Vertragsparteien nicht unzumutbar sind. 

 

Die Lieferzeit verlängert sich angemessen bei unvorhergesehenen Ereignissen, die ausserhalb des 

Einfluss- und Willensbereichs der ALL4SPS AG liegen – insbesondere bei höherer Gewalt, 

Naturereignissen, Betriebsstörungen, Lieferverzögerungen von Zulieferern oder 

Arbeitskampfmassnahmen. 

 

Wird die Vertragserfüllung dadurch ganz oder teilweise unmöglich, entfallen die entsprechenden 

Vertrags- und Lieferpflichten. Der Käufer wird in diesem Fall unverzüglich informiert. 

 

http://www.all4sps.com/rma
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Schadenersatzansprüche des Käufers wegen Verzugs oder Nichterfüllung sind ausgeschlossen, 

soweit kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens der ALL4SPS AG nachgewiesen wird. 

 

Befindet sich der Käufer mit der Zahlung einer früheren Lieferung in Verzug, ist die ALL4SPS AG 

berechtigt, weitere Lieferungen zurückzuhalten, ohne zum Ersatz eines daraus entstehenden 

Schadens verpflichtet zu sein. 

 

7.2 Austauschlieferungen 

Liefert die ALL4SPS AG dem Kunden Ware zum Austausch gegen defekte Ware, ist der Kunde 

verpflichtet, die defekte Ware innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Austauschware auf eigene 

Kosten an die ALL4SPS AG zu retournieren. 

 

Erfolgt die Rücksendung nicht fristgerecht, oder ist die eingesandte Ware irreparabel, ist der Kunde 

verpflichtet, der ALL4SPS AG den Neupreis bzw. Ersatzteilpreis der gelieferten Austauschware zu 

vergüten. 

 

7.3 Rücksendungen und Transportkosten 

Retourniert der Kunde nicht benötigte Baugruppen oder Waren, trägt er die hierfür anfallenden 

Transportkosten selbst. Eine Rückgabe ist nur möglich, wenn die Waren innerhalb von 14 Tagen nach 

Erhalt an die ALL4SPS AG zurückgesendet werden. Nach Ablauf dieser Frist ist eine Rücknahme 

ausgeschlossen. 

 

Im Rahmen einer Gewährleistungsinanspruchnahme trägt der Kunde die Kosten der Einsendung und 

Rücksendung der Waren. 

Im anerkannten Gewährleistungsfall übernimmt die ALL4SPS AG die Versandkosten zum Kunden, 

ausgenommen Express- oder Sonderversandkosten. 

 

Der Kunde trägt in jedem Fall die Kosten des Rücktransports an die ALL4SPS AG. 

Eine Beauftragung einer Spedition durch die ALL4SPS AG für den Rücktransport ist ausgeschlossen. 

 

8. Versandarten und Incoterms 

8.1 Versandarten 

Die ALL4SPS AG bietet folgende Versandoptionen an: 

 

• FedEx Standard oder FedEx Priority 

• Versand mit Kunden-FedEx-Account (Angabe der FedEx-Importnummer erforderlich) 

• Die Schweizer Post (nur innerhalb der Schweiz) 

• FedEx Domestic Swiss Pack (nur innerhalb der Schweiz) 

 

8.2 Internationaler Versand (Incoterms CPT 2020) 

Der internationale Versand erfolgt ausschliesslich gemäss den Incoterms CPT 2020 (Carriage Paid To 

/ Frachtfrei bis ...). 

Der Lieferort ist stets: 

ALL4SPS AG, Friedberg 234, 9427 Wolfhalden, Schweiz. 

 

Gemäss den Incoterms CPT 2020 ist die ALL4SPS AG verpflichtet, die Ware – sofern anwendbar – 

zur Ausfuhr freizumachen und den Beförderungsvertrag bis zum benannten Bestimmungsort 

abzuschliessen. 

 

Die ALL4SPS AG ist jedoch nicht verpflichtet, die Ware zur Einfuhr freizumachen, Einfuhrzölle zu 

entrichten oder Einfuhrzollformalitäten zu übernehmen. Diese Pflichten liegen ausschliesslich beim 

Käufer. 
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8.3 Bedeutung von CPT (Carriage Paid To / Frachtfrei bis) 

«CPT – Carriage Paid To / Frachtfrei bis ... (benannter Bestimmungsort) » bedeutet, dass der 

Verkäufer (ALL4SPS AG) die Ware dem Frachtführer oder einer anderen vom Verkäufer benannten 

Person an einem vereinbarten Ort übergibt. 

 

Darüber hinaus ist die ALL4SPS AG verpflichtet, den Beförderungsvertrag abzuschliessen und die 

Frachtkosten bis zum benannten Bestimmungsort zu übernehmen. 

 

9. Zollgebühren | Steuern | Zollabfertigung | Incoterms 

9.1 Allgemeines 

In den Zollformularen für Sendungen in Länder ausserhalb der Schweiz wird der Warenwert der in der 

Lieferung enthaltenen Artikel nach Produkttyp aufgeführt. 

 

Die ALL4SPS AG behält sich vor, dem Zoll zur Vereinfachung des Abfertigungsverfahrens oder 

aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen entsprechende Angaben zu machen. 

Die Zollbehörden können Sendungen zur Kontrolle öffnen darauf hat die ALL4SPS AG keinen 

Einfluss. 

 

9.2 Gebühren und Kosten 

Sobald eine Sendung das Zielland erreicht, können Zoll- oder Einfuhrgebühren anfallen. 

Alle Kosten der Zollfreigabe, Einfuhrabgaben, Zollgebühren, Steuern sowie Bearbeitungsgebühren 

gehen ausschliesslich zu Lasten des Empfängers. 

 

Die ALL4SPS AG hat keinen Einfluss auf die Höhe dieser Gebühren und kann sie nicht im Voraus 

bestimmen. 

Die Zollbestimmungen variieren je nach Land erheblich; der Kunde ist verpflichtet, sich vorab bei den 

zuständigen Zollbehörden über die geltenden Regelungen zu informieren. 

 

Alle im Bestimmungsland anfallenden Einfuhrgebühren, Steuern und Abgaben sind vom Empfänger 

vollständig zu tragen. 

 

Verweigert der Kunde oder Empfänger die Bezahlung dieser Kosten, und wird die Sendung nach 

Ablauf der Lagerfrist durch die Zoll- oder Transportbehörden an die ALL4SPS AG zurückgesendet, so 

werden sämtliche dadurch entstandenen Kosten (einschliesslich Rücktransport-, Lager-, 

Bearbeitungs- und Verwaltungsgebühren) dem Kunden vollumfänglich in Rechnung gestellt. 

 

9.3 Incoterms 

Der internationale Versand erfolgt gemäss Incoterms® 2020, Klausel CPT (Carriage Paid To / 

Frachtfrei bis …). 

Der Verkäufer (ALL4SPS AG) ist verpflichtet, die Ware zur Ausfuhr freizumachen, jedoch nicht zur 

Einfuhrfreimachung oder Zahlung von Einfuhrzöllen. Diese Pflichten liegen ausschliesslich beim 

Käufer. 

 

9.4 Identifikationspflicht des Importeurs 

Die Zollbehörden einiger Länder verlangen vom Importeur einen Identifikationsnachweis (z. B. EORI-

Nummer, nationale ID, CPF- oder Steuernummer) vor der Freigabe einer Sendung. 

Der Kunde oder Empfänger ist verpflichtet, solche Angaben auf Anfrage unverzüglich bereitzustellen. 

 

9.5 Deklaration des Warenwerts 

Die ALL4SPS AG deklariert gegenüber den Zollbehörden stets den korrekten Warenwert gemäss 

internationalen Handelsvorschriften. 
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Anfragen zur Manipulation oder Unterdeklaration von Warenwerten werden nicht akzeptiert und gelten 

als rechtswidrig gemäss internationalem Handelsrecht, den AGB von eBay sowie den AGB der 

ALL4SPS AG. 

 

Je nach Schwere des Verstosses behält sich die ALL4SPS AG ausdrücklich das Recht vor, den 

Vorgang den zuständigen Zoll- oder Strafverfolgungsbehörden zu melden. 

 

10. Produktspezifische Lieferbeschränkungen 

Die Vertragserfüllung durch die ALL4SPS AG steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine 

Hindernisse aufgrund nationaler oder internationaler Vorschriften des Aussenwirtschaftsrechts, 

einschliesslich Embargos oder sonstiger Sanktionen, entgegenstehen. 

 

Vom Versand grundsätzlich ausgeschlossen sind derzeit folgende Länder: 

Afghanistan, Belarus, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Israel, Jemen, Kuba, Libanon, Libyen, 

Nordkorea, Republik Mali, Republik Südsudan, Russische Föderation, Somalia, Sudan, Syrien, 

Tadschikistan, Turkmenistan, Ukraine, Usbekistan, Venezuela und Weissrussland. 

 

Waren, die durch US-Behörden kontrolliert werden (gekennzeichnet mit „ECCN“ ungleich „N“), dürfen 

nur in das im Exportdokument angegebene Land des Endverwenders geliefert und ausschliesslich 

durch diesen verwendet werden. 

Ohne eine entsprechende Genehmigung der US-Behörden oder eine sonstige Genehmigung gemäss 

US-Recht dürfen diese Güter nicht in andere Länder oder an andere Personen weiterverkauft, 

transferiert oder in sonstiger Weise weitergegeben werden – weder in ihrer ursprünglichen Form noch 

nach Weiterverarbeitung in andere Produkte. 

 

Waren mit der Kennzeichnung „AL“ ungleich „N“ unterliegen der europäischen bzw. nationalen 

Ausfuhrgenehmigungspflicht. 

Auch für Güter ohne Kennzeichnung oder mit der Kennzeichnung „AL:N“ / „ECCN: N“ bzw. 

„AL:9X9999“ / „ECCN:9X9999“ kann sich eine Genehmigungspflicht aufgrund des 

Verwendungszwecks oder des Endverbleibs ergeben. 

 

11. Transportversicherung 

Eine Transportversicherung muss vom Kunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung oder durch 

Auswahl der entsprechenden Option in der Kaufabwicklung Webshop ausdrücklich angefordert 

werden. 

 

Wünscht der Kunde eine Transportversicherung, stellt die ALL4SPS AG den Versicherungsbetrag in 

einer angepassten Auftragsbestätigung gesondert in Rechnung. 

 

Sofern keine Transportversicherung vereinbart wurde, gilt der Incoterms CPT (Incoterms® 2020). 

Sobald die Ware bzw. das Paket den Lieferort verlassen und an die Spedition oder den 

Transportdienstleister (z. B. FedEx) übergeben wurde, geht das Transportrisiko vollständig auf den 

Käufer über. 

 

Ab diesem Zeitpunkt haftet die ALL4SPS AG nicht mehr für Transportschäden, Verluste oder 

Beschädigungen der Sendung. 

 

12. Selbstabholung 

Der Kunde kann jeden erworbenen Artikel direkt bei der ALL4SPS AG abholen. 

Bitte beachten Sie, dass für Selbstabholungen begrenzte Abholzeiten gelten. Eine vorherige 

Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail ist daher zwingend erforderlich. 

 

Für die Bereitstellung gilt grundsätzlich eine Vorlaufzeit von 4 Stunden. 



 

10  14.11.2025 
 

Für jede Abholung wird eine Abholpauschale von CHF 10.– verrechnet. 

Wird eine Express-Abholung mit einer Vorlaufzeit von unter 4 Stunden gewünscht, fällt eine 

Expressgebühr von CHF 30.– an. 

 

Abholungen ausserhalb der regulären Geschäftszeiten, an Wochenenden oder Feiertagen, 

unterliegen einer Pikettgebühr von CHF 120.–. 

 

Selbstabholung durch Käufer ausserhalb der Schweiz 

Käufer mit Sitz ausserhalb der Schweiz sind verpflichtet, die gesamte Zollabfertigung eigenständig zu 

organisieren. 

Die ALL4SPS AG stellt hierfür drei Handelsrechnungen mit ausgewiesener Schweizer Mehrwertsteuer 

(MWST) zur Verfügung. 

 

Nach Vorlage der Original-Ausfuhrbestätigung des Schweizer Zolls erstattet die ALL4SPS AG die 

berechnete MWST an den Kunden zurück. 

 

13. Lieferzeit 

Die Lieferzeiten variieren je nach Zielland und Versanddienstleister. 

Aktuelle Lieferzeiten können direkt auf der Webseite von FedEx oder der jeweils beauftragten 

Spedition eingesehen werden. 

 

Die ALL4SPS AG gibt keine verbindlichen Lieferzeiten bekannt und übernimmt keine Haftung für 

Lieferverzögerungen, die ausserhalb ihres Einflussbereichs liegen. 

 

Sobald das Paket versendet wurde, erhält der Kunde eine separate E-Mail mit der Sendungsnummer 

(Tracking-Nummer) zur Nachverfolgung der Lieferung. 

 

14. Backup-Datensicherung | Parameter | Einstellungen | Standardeinstellungen 

14.1 Zurücksetzen auf Standardeinstellungen 

Die ALL4SPS AG setzt sämtliche an den Kunden gesendete Ware vor der Prüfung oder Auslieferung 

auf die jeweilige Standardeinstellung zurück. 

Zu Testzwecken kann durch die ALL4SPS AG ein Demoprogramm installiert werden. 

 

Nach Rücksendung der Ware an den Kunden können die vom Kunden zuvor vorgenommenen 

individuellen Einstellungen oder Parametersätze nicht mehr vorhanden sein. Der Kunde ist 

verpflichtet, ein eigenes Backup vor der Einsendung zu erstellen. 

 

14.2 Prüfpflicht des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware – insbesondere Einstellungen, Parameter sowie kundenspezifisch 

eingespielte Daten – nach Erhalt auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und sicherzustellen, 

dass diese für den beabsichtigten Verwendungszweck korrekt konfiguriert sind. 

 

Unterlässt der Kunde diese Überprüfung, gilt dies als Pflichtverletzung im Sinne von Ziffer 18.9 dieser 

AGB. 

 

14.3 Kostenpflichtige Backup-Dienstleistung 

Verlangt der Kunde eine Datensicherung (Backup) oder eine Wiederherstellung (Restore) der 

gesicherten Daten, so ist diese Dienstleistung kostenpflichtig. 

 

Die ALL4SPS AG übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Funktionsfähigkeit der 

gesicherten Datensätze und keine Haftung für allfällige Schäden, die im Zusammenhang mit der 

Wiederherstellung oder Nutzung dieser Daten entstehen. 
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15. Fälligkeit | Zahlungsbedingungen | Preiserhöhung | Aufrechnung 

15.1 Fälligkeit und Zahlungsverzug 

Die Vergütung der ALL4SPS AG ist mit dem Zugang der Rechnung beim Kunden innerhalb von  

14 Tagen rein netto zur Zahlung fällig, sofern keine abweichende individuelle Zahlungsvereinbarung 

besteht. 

 

Bei Zahlungsverzug ist die ALL4SPS AG berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem 

jeweiligen Basiszinssatz pro Jahr zu berechnen. 

Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. 

 

15.2 Vorleistungspflicht des Kunden 

Ist der Kunde verpflichtet, eine Vorauszahlung zu leisten, gerät die ALL4SPS AG mit ihrer Leistung 

nicht in Verzug, solange die vereinbarte Vorauszahlung durch den Kunden nicht vollständig erfolgt ist. 

 

15.3 Zahlungsweise und Bearbeitungskosten 

Zahlungen gelten als geleistet, sobald die ALL4SPS AG den vollständigen Rechnungsbetrag gemäss 

Rechnung auf dem in der Rechnung angegebenen Bankkonto erhalten hat. 

 

Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Betrag ohne unberechtigte Skontoabzüge oder 

Abzüge von Bankgebühren Dritter bei der ALL4SPS AG eingegangen ist. 

Fehlbeträge werden nachgefordert. 

 

Bei Doppelzahlungen durch den Kunden erhebt die ALL4SPS AG eine Bearbeitungsgebühr von CHF 

50.– pro Fall. 

 

15.4 Preisanpassungen bei langfristigen Liefervereinbarungen 

Ist für eine Lieferung eine Lieferzeit von mehr als vier Monaten nach Abschluss des Kaufvertrags oder 

nach Auftragsbestätigung vereinbart, ist die ALL4SPS AG berechtigt, den Preis der noch nicht 

gelieferten Ware anzupassen, sofern sich tatsächliche Mehr- oder Minderkosten infolge tariflicher 

Änderungen, Materialpreisänderungen oder Lieferkostenanpassungen ergeben. 

 

Übersteigt die Preiserhöhung 10 % des ursprünglich vereinbarten Warenpreises, ist der Kunde 

berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

Ungeachtet dessen wird die ALL4SPS AG den Kunden über eine solche Preisanpassung vorab 

schriftlich informieren. 

 

16. Zahlungsfähigkeit | Zahlungsverweigerung 

16.1 Zurückbehaltungsrecht bei Unsicherheit 

Ergibt sich nach Abschluss des Vertrags, dass der Kunde nicht hinreichende Gewähr für seine 

Zahlungsfähigkeit bietet oder die Erfüllung des Vertrags durch den Kunden gefährdet ist, ist die 

ALL4SPS AG berechtigt, die Lieferung der Ware zurückzuhalten, bis der Kunde entweder die 

vollständige Zahlung geleistet oder eine angemessene Sicherheit gestellt hat. 

 

16.2 Rücktritt bei Nichtleistung 

Erfolgt die Zahlung oder Sicherheitsleistung nicht innerhalb einer von der ALL4SPS AG gesetzten 

angemessenen Frist, ist die ALL4SPS AG berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und gegebenenfalls 

Schadenersatzansprüche geltend zu machen. 
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17. Pauschalierter Schadensersatz 

Befindet sich der Kunde im Annahmeverzug oder verweigert seine vertragliche Leistung 

ernsthaft und endgültig, ist er verpflichtet, an die ALL4SPS AG einen pauschalierten 

Schadensersatz in Höhe von 35 % des vereinbarten Kaufpreises zu bezahlen. 

Dem Kunden bleibt der Nachweis vorbehalten, dass kein Schaden oder ein geringerer Schaden 

entstanden ist. 

Die ALL4SPS AG behält sich das Recht vor, einen höheren oder weitergehenden tatsächlichen 

Schaden nachzuweisen und geltend zu machen. 

 

18. Diagnosemassnahmen | Abnahme | Gewährleistung | Verjährung 

18.1 Allgemeine Gewährleistungspflicht 

Im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung ist die ALL4SPS AG verpflichtet, die anerkannten 

Regeln der Technik bei der Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen einzuhalten. 

Eine darüberhinausgehende Verpflichtung, sämtliche Produkt- oder Systemfehler und -abweichungen 

zu dokumentieren oder bei der Auftragsdurchführung zu berücksichtigen, besteht nicht. 

 

18.2 Beschaffenheit und Mangelbegriff 

Der Vertragsgegenstand gilt als mangelfrei, wenn er die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. 

Wurde keine besondere Beschaffenheit vereinbart, gilt der Vertragsgegenstand, als mangelfrei, wenn 

er für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist und eine Beschaffenheit aufweist, die bei 

Gegenständen gleicher Art üblich ist. 

Massgeblicher Zeitpunkt für das Vorliegen eines Mangels ist ausschliesslich der Zustand bei 

Gefahrübergang. 

 

18.3 Fehlermeldung und Diagnoseverfahren 

Der Kunde ist verpflichtet, der ALL4SPS AG sämtliche Mängel und Fehlfunktionen in einer präzisen 

und vollständigen schriftlichen Fehlermeldung mitzuteilen und die Fehleranalyse sowie 

Mängelbeseitigung zu unterstützen. 

 

Ist die Fehlermeldung unzureichend oder die Fehlerursache unklar, ist die ALL4SPS AG berechtigt, 

eigene Diagnosemassnahmen mit geeigneten Prüfmitteln durchzuführen und die Ware zu 

Testzwecken in Betrieb zu nehmen, sofern der Kunde dem nicht ausdrücklich oder schriftlich 

widerspricht. 

 

Der Kunde trägt die Beweislast für das Vorliegen eines Sachmangels bei Gefahrübergang sowie das 

Risiko der Eignung der Vertragsgegenstände für den vorgesehenen Verwendungszweck und deren 

Kompatibilität mit anderen Komponenten oder Systemen. 

 

18.4 Untersuchungspflicht und Mängelanzeige 

Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt auf erkennbare Mängel zu prüfen 

und diese innerhalb von 24 Stunden schriftlich der ALL4SPS AG mitzuteilen. 

Massgebend ist der Zeitpunkt des Wareneingangs und der Zugang der Mängelrüge bei der 

ALL4SPS AG. 

 

Treten Mängel erst später auf, sind diese ebenfalls unverzüglich nach Entdeckung zu melden. 

Bei versteckten Mängeln trägt der Kunde die Beweislast dafür, dass der Mangel bereits bei 

Gefahrübergang vorhanden war und zuvor nicht erkennbar war. 

Unterbleibt die rechtzeitige Anzeige, gilt die Ware als genehmigt. 

 

18.5 Nachbesserung und Kostenregelung 

Weist die Ware bei Gefahrübergang einen Mangel auf, ist die ALL4SPS AG berechtigt, diesen im 

Rahmen der Nachbesserung zu beseitigen. 
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Weitere Gewährleistungsrechte stehen dem Kunden erst zu, wenn die ALL4SPS AG den Mangel nicht 

innerhalb angemessener Frist behebt, die Nachbesserung fehlschlägt, unmöglich oder unzumutbar ist 

oder verweigert wird. 

 

Kann kein Mangel festgestellt werden oder liegt die Ursache im Verantwortungsbereich des Kunden, 

trägt dieser die Kosten der durchgeführten Prüfung und Nachbesserung nach den jeweils gültigen 

Vergütungssätzen der ALL4SPS AG. 

Die Gewährleistungsansprüche gelten ausschliesslich für die mangelhafte Baugruppe. 

 

18.6 Durchführung von Gewährleistungsarbeiten 

Der Kunde hat der ALL4SPS AG oder einem von ihr beauftragten Dritten für die Durchführung der 

Gewährleistungsarbeiten eine angemessene Frist von 28 Arbeitstagen einzuräumen. 

Eine Eigenvornahme von Reparaturen oder Nachbesserungen ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung 

der ALL4SPS AG zulässig. 

 

Die zur Nacherfüllung erforderlichen Kosten trägt die ALL4SPS AG nur insoweit, als sie in einem 

angemessenen Verhältnis zum Wert der mangelfreien Ware, zur Bedeutung des Mangels oder zu 

einer möglichen alternativen Nacherfüllung stehen. Darüberhinausgehende Kosten trägt der Kunde. 

 

18.7 Haftungsausschluss für unsachgemässe Nutzung 

Die ALL4SPS AG haftet nicht für Schäden oder Störungen, die nach Gefahrübergang durch 

unsachgemässe Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebnahme, fehlende Kompatibilität, 

falsche Versionen, übliche Abnutzung, unsachgemässe Behandlung oder unautorisierte Eingriffe oder 

Reparaturen des Kunden oder Dritter entstehen. 

 

18.8 Verjährung der Gewährleistungsansprüche 

Gewährleistungsansprüche verjähren gemäss Ziffer 23 dieser AGB, sofern nicht im Einzelfall 

abweichende Vereinbarungen getroffen wurden. 

Die Verjährungsfrist beginnt mit der Ablieferung der Ware oder der Mitteilung über die 

Abholbereitschaft und beträgt bei Neuware zwei Jahre und bei Gebrauchtware 1 Jahr. 

 

Während der Dauer einer Nachbesserung ist die Verjährungsfrist weder gehemmt noch unterbrochen 

und beginnt nicht erneut. 

 

Eine weitergehende Haftung, insbesondere für Folgeschäden, ist ausgeschlossen, soweit kein 

Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nachgewiesen wird. 

 

18.9 Fremdware (Drittprodukte) 

Für von Dritten hergestellte Waren (Fremdware) stehen dem Kunden gegenüber der ALL4SPS AG nur 

Gewährleistungsrechte nachfolgender Regelung zu: 

Die ALL4SPS AG wird Gewährleistungsrechte hinsichtlich Fremdware entweder 

(i) im eigenen Namen und auf Rechnung des Kunden gegenüber dem Dritten geltend machen oder 

(ii) dem Kunden die entsprechenden Gewährleistungsrechte erfüllungshalber abtreten. 

 

Ist eine Durchsetzung der Mängelbeseitigung gegenüber dem Dritten nicht möglich, gelten die 

Bestimmungen der Ziffern 18.1 bis 18.8 sinngemäss. 

 

19. Rückgaberecht | Garantie-Shortcut | Garantieregeln 

19.1 Allgemeines | ALL4SPS Garantie-Shortcut 

Die nachfolgenden Bestimmungen definieren, die von der ALL4SPS AG gewährten, Garantie- und 

Rückgaberegelungen für verschiedene Produktkategorien und Plattformen 

Massgeblich sind stets die zum Zeitpunkt des Kaufs angegebenen Garantiedauern und Bedingungen. 

Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben davon unberührt, sofern sie anwendbar sind. 
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19.2 Rückgaberecht 

In der Schweiz besteht kein gesetzliches Rückgaberecht gemäss Obligationenrecht (OR). 

Ein Rückgaberecht wird nur im Rahmen einer ausdrücklich schriftlich vereinbarten Regelung 

zwischen dem Kunden und der ALL4SPS AG gewährt. 

 

Sofern keine abweichende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, gilt das Rückgaberecht 

wie folgt: 

 

Käufe über Plattformen (z.B.eBay): 

B2B (Business-to-Business): Rückgaberecht gemäss den jeweils gültigen AGB von eBay und der 

ALL4SPS AG sowie den gesetzlichen Vorgaben. 

B2C (Business-to-Consumer): Rückgaberecht gemäss den jeweils gültigen AGB von eBay und der 

ALL4SPS AG sowie den gesetzlichen Vorgaben. 

 

Käufe über den Webshop der ALL4SPS AG oder Direktbestellungen per E-Mail oder Telefon: 

B2B Schweiz: kein Rückgaberecht 

B2B Europäische Union (EU): kein Rückgaberecht 

B2B Weltweit (ausserhalb EU): kein Rückgaberecht 

B2C Schweiz: kein Rückgaberecht 

B2C Europäische Union (EU): 14 Tage Rückgaberecht gemäss den jeweils geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen des Empfängerlandes 

B2C Weltweit (ausserhalb EU): kein Rückgaberecht 

 

In jedem Fall behalten wir uns das Recht vor, eine Aufwandsentschädigung gemäss folgender 

Regelung gelten zu machen: 

• Stornierung nach Erhalt der Auftragsbestätigung: 10% des Warenwerts, mindestens 

CHF 50.– 

• Stornierung nach Versand des Pakets: 15%, mindestens CHF 50.– 

 

19.3 Shortcut 

(US) Gebrauchte Baugruppe – „3 Monate ALL4SPS Garantie“ 

Ein als gebraucht (US) deklarierter Artikel wurde bereits genutzt und kann übliche, dem Alter 

entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen. 

Der Artikel befindet sich in gutem, voll funktionsfähigem Zustand. 

Alters- oder gebrauchsbedingte Abnutzung stellt keinen Rückgabe- oder Reklamationsgrund dar. 

Es kann sich um ein Vorführmodell, einen retournierten Artikel oder ein Bauteil aus einer 

Anlagendemontage handeln. 

Herstellerspezifisches Zubehör kann teilweise fehlen oder unvollständig sein. 

Eine spezifische Softwareversion oder Firmware kann nicht garantiert werden, es sei denn, der Kunde 

beauftragt dies ausdrücklich als kostenpflichtige Zusatzdienstleistung. 

Alle gebrauchten Artikel werden, soweit technisch möglich, bei der Einlagerung durch die ALL4SPS 

AG geprüft und getestet. 

Die Garantie Leistungen gelten ausschliesslich für Artikel, die von der ALL4SPS AG verkauft und 

geprüft wurden. 

Die Garantiefrist beträgt 3 Monate ab Lieferdatum. 

 

(REF) Generalüberholte Baugruppe – „6 Monate ALL4SPS Garantie“ 

Ein als generalüberholt (REF) deklarierter Artikel wurde durch den Verkäufer – und nicht zwingend 

durch einen vom Hersteller autorisierten Händler  

(sofern nicht ausdrücklich anders angegeben) überholt und instandgesetzt. 

Das Produkt wurde geprüft, gereinigt und repariert, sodass es sich wieder in einem voll 

funktionsfähigen und dem Alter entsprechend einwandfreien Zustand befindet. 

Herstellerspezifisches Zubehör kann teilweise fehlen oder unvollständig sein. 
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Eine bestimmte Softwareversion oder Firmware kann nicht garantiert werden, es sei denn, der Kunde 

beauftragt dies ausdrücklich als kostenpflichtige Zusatzdienstleistung. 

Alle generalüberholten Artikel werden, soweit technisch möglich, nach Abschluss der Überholung 

durch die ALL4SPS AG geprüft, getestet und eingelagert. 

Die Garantie Leistungen gelten ausschliesslich für Artikel, die von der ALL4SPS AG verkauft und 

geprüft wurden. 

Die Garantiefrist beträgt 6 Monate ab Lieferdatum. 

(NO) Neue Baugruppe – „6 Monate ALL4SPS Garantie 

Ein als neu (NO) deklarierter Artikel ist ungebraucht, kann jedoch mit geöffneter oder ohne 

Originalverpackung geliefert werden. 

Zu Test- oder Prüfzwecken kann der Artikel vor dem Versand kurzzeitig in Betrieb genommen worden 

sein. 

Der Artikel befindet sich in sehr gutem, funktionsfähigem Zustand. 

Herstellerspezifisches Zubehör kann teilweise fehlen oder unvollständig sein. 

Hinweis: Es kann sich um eine frühere Serie oder Version des Herstellers handeln. 

Die Verpackung kann leichte Kratzer, Gebrauchsspuren, Verfärbungen oder Markierungen aufweisen, 

welche die Funktionalität des Produkts nicht beeinträchtigen. 

Die Garantiefrist beträgt 6 Monate ab Lieferdatum. 

 

(NS) Neue Baugruppe in versiegelter Originalverpackung – „12 Monate ALL4SPS Garantie“ 

Ein als neu und versiegelt (NS) deklarierter Artikel befindet sich in seiner ungeöffneten 

Originalverpackung, welche nicht geöffnet oder entfernt wurde (sofern zutreffend). 

Der Artikel ist in der Originalfolie eingeschweisst und wurde nicht in Betrieb genommen. 

Der Artikel gilt als neu und unbenutzt. 

Es kann sich jedoch um eine ältere Serie oder Version des Herstellers handeln. 

Die Garantiefrist beträgt 12 Monate ab Lieferdatum. 

 

 

19.4 Garantie- und Rückgabeausschluss 

Ein Anspruch auf Garantie oder Rückgabe besteht nicht, wenn einer oder mehrere der nachfolgenden 

Punkte zutreffen: 

 

• Die von der ALL4SPS AG angebrachten, markenrechtlich geschützten Garantiesiegel wurden 

beschädigt, überklebt oder entfernt; die Installation, Inbetriebnahme oder Wartung des 

Kaufgegenstands erfolgte nicht nachweislich durch qualifiziertes Fachpersonal; 

• Bei Frequenzumrichtern, Servo-Antriebsreglern oder Leistungsmodule wurde die 

vorgeschriebene Formierung der Zwischenkreis-Kondensatoren nach Erhalt der Ware nicht 

ordnungsgemäss durchgeführt; Schäden an Kondensatoren infolge unterlassener Formierung 

sind ausgeschlossen; 

• Der Artikel wurde unsachgemäss verwendet, falsch angeschlossen, überlastet oder 

mechanisch beschädigt; 

• Schäden durch Überspannung, Feuchtigkeit, Kurzschluss, falsche Netzspannung, 

elektrostatische Entladung (ESD) oder unsachgemässe Lagerung sind aufgetreten; 

• Lager- oder Betriebsgeräusche an Motoren, die keinen Einfluss auf die Funktion haben, gelten 

nicht als Mangel; 

• Es handelt sich um Softwarelizenzen oder digitale Güter (keine Garantie oder Rückgabe 

möglich); 

• Es handelt sich um Verbrauchs- oder Verschleissteile, insbesondere um Touchmodule, 

Gehäuse- oder Membranfolien, Hintergrundbeleuchtungen, LCD-Displays, Sicherungen, 

Relais, Batterien, Dichtungen oder Lüfter; 

• Der Artikel wurde ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ALL4SPS AG geöffnet, 

verändert oder repariert; 
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• Korrosions-, Feuchtigkeit- oder Umweltschäden (z. B. durch Staub, Öle, Chemikalien, extreme 

Temperaturen oder Nässe) sind vorhanden; 

• Die Serien- oder Identifikationsnummern wurden verändert, entfernt oder unleserlich gemacht. 

 

Die Garantie gilt ausschliesslich für Produkte, die von der ALL4SPS AG verkauft,  

geprüft und ordnungsgemäss betrieben wurden. 

Eine Rücknahme oder Gutschrift erfolgt nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung  

(RMA-Verfahren) durch die ALL4SPS AG. 

Sofern der Kunde nicht benötigte oder defekte Baugruppen an die ALL4SPS AG zurücksenden 

möchte, trägt er die hierfür anfallenden Transport- und Zollkosten gemäss Incoterms® 2020 – DDP 

(Delivered Duty Paid) vollumfänglich selbst. 

 

Nicht benötigte Waren sind innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Erhalt der Lieferung an die 

ALL4SPS AG zu retournieren. 

 

Nach Ablauf dieser Frist ist eine Rücknahme ausgeschlossen, sofern keine anderslautende schriftliche 

Vereinbarung besteht. 

 

Im Rahmen einer Gewährleistungsinanspruchnahme hat der Kunde die Einsende- und 

Rücksendekosten grundsätzlich selbst zu tragen. 

Im Falle eines berechtigten Gewährleistungsanspruchs übernimmt die ALL4SPS AG ausschliesslich 

die Versandkosten der Rücklieferung zum Kunden, mit Ausnahme von Expresskosten oder sonstigen 

Sonderleistungen. 

 

Die Kosten des Transports zur ALL4SPS AG (Rücklieferung) trägt in jedem Fall der Kunde. 

Eine Beauftragung einer Spedition durch die ALL4SPS AG für den Rücktransport ist nicht möglich. 

 

20. Keine Übernahme des Beschaffungsrisikos | Rücktrittsrecht 

Die ALL4SPS AG übernimmt kein Beschaffungsrisiko im Sinne einer Garantie für die Verfügbarkeit 

von Waren oder Komponenten bei ihren Vorlieferanten. 

 

Die ALL4SPS AG ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Lieferung der Ware unmöglich 

wird, weil 

 

• Vor- oder Zulieferanten, die bestellten Waren oder wesentliche Teile davon nicht oder nicht 

rechtzeitig liefern, 

• Eine Ersatzbeschaffung nur mit unverhältnismässigem oder unzumutbarem Aufwand möglich 

wäre, und 

• Die ALL4SPS AG die Unmöglichkeit nicht zu vertreten hat. 

 

Voraussetzung hierfür ist, dass diese Umstände erst nach Vertragsabschluss eingetreten sind, zum 

Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren und die ALL4SPS AG nachweisen kann, 

dass sie die Beschaffung gleichartiger Ware in zumutbarer Weise versucht hat. 

 

In einem solchen Fall wird die ALL4SPS AG den Kunden unverzüglich informieren. 

Bereits geleistete Zahlungen werden dem Kunden in diesem Fall rückerstattet. 

 

Weitere Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadenersatzansprüche, sind in diesem 

Zusammenhang ausgeschlossen, soweit kein Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens der ALL4SPS 

AG vorliegt. 

 

21. Geheimhaltung | Datenschutz 

21.1 Vertraulichkeit 
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Die ALL4SPS AG und der Kunde verpflichten sich, sämtliche im Zusammenhang mit dem Vertrag 

erhaltenen, nicht allgemein zugänglichen Informationen, Unterlagen,  

Hilfsmittel und Software streng vertraulich zu behandeln. 

Diese dürfen weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder firmenintern unnötig verbreitet 

werden. 

Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt über die Vertragsbeendigung hinaus und umfasst alle als 

vertraulich bezeichneten oder ihrer Natur nach als vertraulich zu betrachtenden Informationen. 

 

21.2 Datenschutz und Datenbearbeitung 

Soweit die ALL4SPS AG im Rahmen der Vertragserfüllung personenbezogene Daten bearbeitet, 

erfolgt dies unter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetzgebung,  

insbesondere des Schweizer Datenschutzgesetzes (DSG) und – soweit anwendbar – der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU. 

 

Die ALL4SPS AG verpflichtet sich, personenbezogene Daten ausschliesslich gemäss den Weisungen 

des Kunden zu verarbeiten und geeignete technische und organisatorische Massnahmen zu treffen, 

um diese Daten vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Manipulation zu schützen. 

 

21.3 Fernzugriff auf personenbezogene Daten 

Erfordert die Vertragserfüllung oder Fehleranalyse einen Fernzugriff auf personenbezogene Daten, 

wird der Kunde vorab informiert und um ausdrückliche Genehmigung gebeten. 

Ein Zugriff erfolgt erst nach Freigabe durch den Kunden. 

Bis zum Erhalt dieser Freigabe ruht die Leistungspflicht der ALL4SPS AG, ohne dass dem Kunden 

daraus Entschädigungs- oder Schadenersatzansprüche entstehen 

 

22. Haftungsbegrenzung | Höhere Gewalt 

22.1 Unbeschränkte Haftung 

Die Haftung der ALL4SPS AG, ihrer Organe, Mitarbeitenden und Erfüllungsgehilfen, ist unbeschränkt 

für Schäden, die auf 

 

• Eine Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

• Eine vorsätzliche oder grobfahrlässige Pflichtverletzung, 

• Eine arglistige Täuschung, 

• Eine ausdrücklich übernommene Garantie, oder 

• Eine zwingende gesetzliche Haftung (insbesondere nach dem Produkthaftpflichtgesetz) 

zurückzuführen sind. 

 

22.2 Begrenzte Haftung 

Vorbehaltlich der unbeschränkten Haftung gemäss Ziffer 22.1 ist die Haftung der ALL4SPS AG 

in allen übrigen Fällen, insbesondere 

 

• Bei leichter Fahrlässigkeit, 

• Bei Nebenpflichtverletzungen, 

• Bei mangelndem wirtschaftlichem Erfolg, 

• Bei Mangelfolgeschäden oder 

• Bei Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden, 

 

auf den Betrag begrenzt, der der Deckungssumme der bestehenden Betriebs- oder 

Produkthaftpflichtversicherung der ALL4SPS AG entspricht. 

Sofern keine Versicherung Deckung bietet, ist die Haftung auf den vertragstypisch 

vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
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Die ALL4SPS AG haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folgeschäden, wie insbesondere 

entgangenen Gewinn, Produktionsausfälle, Stillstandzeiten, Personalkosten, Kosten für den 

Einsatz externer Servicetechniker oder Datenverlust, es sei denn, der Schaden beruht auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, auf einer arglistigen Täuschung, der Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit oder auf der Übernahme einer ausdrücklichen Garantie oder eines 

Beschaffungsrisikos. 

 

22.3 Höhere Gewalt und unvorhersehbare Ereignisse 

Die ALL4SPS AG haftet nicht für Leistungsstörungen oder Lieferverzögerungen, die durch 

unvorhersehbare oder ausserhalb ihres Einflussbereichs liegende Ereignisse verursacht 

werden. 

Dazu zählen insbesondere: 

Betriebsstörungen, Streiks, rechtmässige Aussperrungen, Arbeitskräftemangel, Energie- oder 

Materialknappheit, Transportschwierigkeiten, behördliche Eingriffe, Verzögerungen bei der 

Erteilung von Bewilligungen, Naturkatastrophen, Pandemien, Krieg, politische Unruhen oder 

die ausbleibende bzw. fehlerhafte Belieferung durch Zulieferanten. 

 

Sofern aufgrund solcher Ereignisse die Erfüllung der vertraglichen Pflichten für die ALL4SPS 

AG wesentlich erschwert oder unmöglich wird und diese Beeinträchtigung nicht nur 

vorübergehender Natur ist, ist die ALL4SPS AG berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise 

zurückzutreten, ohne dass dem Kunden daraus Schadenersatzansprüche zustehen. 

 

22.4 Geltung zugunsten Dritter 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäss auch zugunsten aller Mitarbeitenden, 

Organe, Beauftragten und Erfüllungsgehilfen der ALL4SPS AG. 

 

23. Eigentumsvorbehalt | Werkunternehmerpfandrecht 

23.1 Eigentumsvorbehalt 

Die ALL4SPS AG behält sich das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren 

(«Eigentumsvorbehaltsware») vor, bis der Kunde sämtliche Forderungen aus dem zugrunde 

liegenden Vertragsverhältnis vollständig erfüllt hat. 

 

Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich – im Verhältnis des Wertes der jeweiligen 

Eigentumsvorbehaltsware – auch auf jene Gegenstände, die durch Verarbeitung, Verbindung, 

Vermischung oder Einbau der Eigentumsvorbehaltsware entstehen  

(«erweiterter Eigentumsvorbehalt»). 

Ebenso erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf Forderungen des Kunden gegenüber 

Dritten, die aus dem Weiterverkauf oder der Weiterverarbeitung der Eigentumsvorbehaltsware 

entstehen («verlängerter Eigentumsvorbehalt»). 

 

23.2 Sorgfaltspflichten des Kunden 

Der Kunde ist verpflichtet, die Eigentumsvorbehaltsware sorgfältig und pfleglich zu behandeln, sie auf 

eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, Diebstahl- und Transportschäden mindestens zum Neuwert zu 

versichern und notwendige Wartungs- und Inspektionsarbeiten rechtzeitig und sachgemäss 

auszuführen. 

 

Die Eigentumsvorbehaltsware darf ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der ALL4SPS AG 

weder verpfändet noch sicherungsübereignet oder anderweitig als Sicherheit verwendet werden. 

 

23.3 Eingriffe Dritter 

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter in das Eigentum der ALL4SPS AG ist der Kunde 

verpflichtet, die ALL4SPS AG unverzüglich schriftlich zu informieren und diese über Art und Umfang 

des Eingriffs zu unterrichten. 
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Der Kunde hat die ALL4SPS AG von allen Kosten freizustellen, die dieser im Zusammenhang mit der 

Wahrung oder Durchsetzung ihrer Eigentumsrechte entstehen. 

 

23.4 Hinweis an Dritte 

Der Kunde ist verpflichtet, Dritte ausdrücklich auf den Eigentumsvorbehalt der ALL4SPS AG 

hinzuweisen, insbesondere bei Weiterveräusserung, Vermietung oder Verarbeitung der betroffenen 

Ware. 

 

23.5 Standortänderungen 

Der Kunde ist verpflichtet, Adressänderungen sowie Standortwechsel der Eigentumsvorbehaltsware 

oder von Teilen davon der ALL4SPS AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 

23.6 Werkunternehmerpfandrecht 

Die ALL4SPS AG steht für von ihr durchgeführte Reparatur-, Prüf- oder Serviceleistungen ein 

gesetzliches Werkunternehmerpfandrecht gemäss Art. 895 ZGB zu. 

Dieses Pfandrecht dient zur Sicherung sämtlicher Forderungen der ALL4SPS AG gegenüber 

dem Kunden aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis. 

Die Herausgabe von reparierten oder überprüften Waren kann bis zur vollständigen Bezahlung 

aller offenen Forderungen verweigert werden. 

 

24. Einhaltung gesetzlicher Regelungen 

24.1 Einsatz von Mitarbeitenden und Auftragnehmern 

Setzt der Kunde zur Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gegenüber der ALL4SPS AG eigene 

Mitarbeitende, Erfüllungsgehilfen oder Subunternehmer ein, sichert er zu, dass sämtliche hierfür 

erforderlichen behördlichen Bewilligungen und Genehmigungen (z. B. Arbeits- und 

Aufenthaltserlaubnisse) ordnungsgemäss vorliegen. 

 

Der Kunde verpflichtet sich, die ALL4SPS AG von sämtlichen Ansprüchen, Kosten und Rechtsfolgen 

freizustellen, die sich aus einer Nichtbeachtung dieser Verpflichtungen ergeben. 

 

24.2 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Mindestlohnregelungen 

Der Kunde verpflichtet sich, alle anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten, insbesondere 

solcher betreffende Arbeitsschutz, Gewerbeberechtigung, Sozialversicherungen, Lohn- und 

Arbeitsbedingungen sowie Umweltschutz. 

 

Er sichert ausdrücklich zu, dass er und seine beauftragten Subunternehmer die gesetzlichen 

Mindestlohnvorschriften gemäss den jeweils geltenden nationalen Regelungen einhalten. 

 

Auf schriftliche Anforderung der ALL4SPS AG hat der Kunde geeignete Nachweise über die 

Einhaltung dieser Vorschriften, insbesondere über die Zahlung des Mindestlohns, zu erbringen. 

 

Der Kunde stellt die ALL4SPS AG von sämtlichen Ansprüchen, Forderungen, Bussen oder sonstigen 

Sanktionen frei, die im Zusammenhang mit Verstössen gegen arbeits- oder sozialrechtliche 

Vorschriften, insbesondere gegen Mindestlohnregelungen, stehen. 

 

Er verpflichtet sich zudem, die ALL4SPS AG unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn der 

Verdacht eines Verstosses gegen solche gesetzlichen Bestimmungen durch ihn oder durch einen 

seiner Auftragnehmer besteht. 

 

25. Copyright und Markenrechte 

Der gesamte Inhalt der Webseiten, Online-Shops, eBay-Templates, Werbematerialien und Logos der 

ALL4SPS AG ist urheber- und markenrechtlich geschützt. 

Alle Rechte daran liegen bei der ALL4SPS AG oder bei entsprechend berechtigten Dritten. 
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Die auf den Webseiten der ALL4SPS AG veröffentlichten Inhalte und Elemente (Texte, Bilder, 

Grafiken, Logos, Videos, Software, Layouts usw.) dürfen ausschliesslich zu Informations- oder 

Einkaufzwecken genutzt werden. 

 

Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Übermittlung, Bearbeitung, Verknüpfung oder sonstige Verwendung 

der Inhalte – ganz oder teilweise, in schriftlicher, elektronischer oder sonstiger Form – ist nur mit 

ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der ALL4SPS AG zulässig. 

Das Reproduzieren, Kopieren oder Nutzen der Webseiten oder von Teilen davon zu öffentlichen oder 

kommerziellen Zwecken ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung der ALL4SPS AG ausdrücklich 

untersagt. 

Alle auf den Webseiten verwendeten Marken, Handelsnamen und Logos sind gesetzlich geschützt; 

deren Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der ALL4SPS AG oder des jeweiligen 

Rechteinhabers. 

 

Dieser Vertrag sowie sämtliche rechtlich relevanten Dokumente sind in deutscher Sprache verfasst. 

Im Falle einer Übersetzung in eine andere Sprache ist ausschliesslich der deutschen Fassung 

rechtsverbindlich und massgebend. 

 

26. Anwendbares Recht 

Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und der ALL4SPS AG untersteht ausschliesslich 

dem materiellen Recht der Schweiz, unter Ausschluss der kollisionsrechtlichen Bestimmungen 

des internationalen Privatrechts. 

 

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf 

(CISG, „Wiener Kaufrecht“) vom 11. April 1980 findet auf dieses Vertragsverhältnis keine 

Anwendung. 

 

27. Gerichtsstand 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem 

Vertragsverhältnis ist Wolfhalden (AR), Schweiz. 

Die ALL4SPS AG ist jedoch berechtigt, den Kunden auch an dessen Sitz oder Wohnsitz 

gerichtlich zu belangen. 


